
Schriften zum Öffentlichen Recht

Band 288

Die typisierende Verwaltung

Gesetzesvollzug im Massenverfahren am Beispiel
der typisierenden Betrachtungsweise des Steuerrechts

Von

Josef Isensee

Duncker & Humblot  ·  Berlin



JOSEF I S E N S E E 

Die typisierende Verwaltung 



S c h r i f t e n z u m Ö f f e n t l i c h e n R e c h t 

Band 288 



Die typisierende Verwaltung 
Gesetzesvollzug im Massenverfahren am Beispiel 

der typisierenden Betrachtungsweise des Steuerrechts 

Von 

Prof. Dr. Josef Isensee 

D U N C K E R & H U M B L O T / B E R L I N 



Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

Alle Rechte vorbehalten 
© 1976 Duncker & Humblot, Berlin 41 

Gedruckt 1976 bei Berliner Buchdruckerei Union GmbH., Berlin 61 
Printed in Germany-

ISBN 3 428 03576 3 



Walter  Leisner 

meinem Lehrer 





Vorwort 

Die vorliegende Studie ist aus meiner Erlanger Habilitationsschrift 
hervorgegangen. Ich habe vielfach zu danken für Anregung, Belehrung 
und Hilfe. Hervorheben möchte ich die wertvolle Unterstützung, die 
mein Assistent, Herr Assessor Wolfgang Ott, geleistet hat. 

Größte wissenschaftliche Dankesschuld (und nicht allein wissenschaft-
liche) verbindet mich mit meinem Lehrer, Herrn Professor  Dr. Walter 
Leisner. Die Widmung sei Zeichen meiner Dankbarkeit. 

Bonn, im August 1975 
Josef Isensee 



Nicht „erkennen", sondern schematisieren, — dem 
Chaos so v ie l Regularität und Formen auferlegen, 
als es unserem praktischen Bedürfnis genugtut. 

I n der Bi ldung der Vernunft,  der Logik, der Kate-
gorien ist das Bedürfnis maßgebend gewesen: das 
Bedürfnis,  nicht zu „erkennen", sondern zu subsu-
mieren, zu schematisieren, zum Zweck der Verstän-
digung, der Berechnung . . . (Das Zurechtmachen, das 
Ausdichten zum Ähnlichen, Gleichen, — derselbe 
Prozeß, den jeder Sinneseindruck durchmacht, ist 
die Entwicklung der Vernunft!)  Hier hat nicht eine 
präexistente „Idee" gearbeitet: sondern die Nützl ich-
keit, daß nur, wenn w i r grob und gleichgemacht die 
Dinge sehen, sie für uns berechenbar und handlich 
w e r d e n . . . Die Final i tät der Vernunft  ist eine W i r -
kung, keine Ursache: bei jeder anderen A r t Vernunft , 
zu der es fortwährend  Ansätze gibt, mißrät das 
Leben, — es w i r d unübersichtlich —, zu ungleich —. 

Friedrich Nietzsche 
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EINLEITUNG 

Der Problemhorizont 

I. 

Ein Standardfall  des Einkommensteuerrechts, den der Bundesfinanz-
hof 1957 entschieden hat1 : 

Eine Lehrer in beantragt, die Anschaffung  des zwölfbändigen „Großen 
Brockhaus" als „Aufwendung für Arbei tsmit tel" , dami t als lohnsteuer-
mindernde Werbungskosten, anzuerkennen. Die Anerkennung setzt nach 
§§ 9, 12 EStG voraus, daß die Aufwendung ausschließlich beruflichen 
Zwecken und nicht der pr ivaten Lebenshaltung dient; eine anteilige Tren-
nung nach der dienstlichen und der persönlichen Nutzung kommt i n die-
sem Fal l nicht in Betracht. Die Lehrer in trägt vor, daß sie das Nach-
schlagewerk al lein dazu erstanden habe, um i m Unterr icht auf Fragen 
aus allen Gebieten gewappnet zu sein. Pr ivat bedürfe sie seiner nicht. Sie 
habe als Flücht l ing auch dringendere persönliche Anschaffungen  nötig als 
gerade ein Lexikon. 

Der Bundesfinanzhof  läßt sich nicht auf das Vorbringen ein. Er weigert 
sich, die Besonderheiten des Falles zu berücksichtigen und stellt al lein 
auf das Übliche ab, u m Berufs- und Privatsphäre abzugrenzen. Übl icher-
weise diene ein Nachschlagewerk auch der Erweiterung des persönlichen 
Wissens und der Al lgemeinbi ldung, die zwar auch dem Beruf zugute 
komme, aber ebenso, wenn nicht sogar vorrangig, die persönliche Sphäre 
betreffe.  Die Gleichmäßigkeit der Besteuerung verbiete es, daß einzelne 
Steuerpflichtige bestimmte Aufwendungen, die normalerweise zur Lebens-
hal tung gehörten, nur deswegen absetzen könnten, we i l eine gewisse Be-
ziehung zum Beruf gegeben sei. Dieses Ergebnis sei auch angesichts der 
Vielzahl der Fäl le durch die Grundsätze der K larhei t und Einfachheit der 
Besteuerung geboten. Das Gericht geht nicht auf das Angebot der Leh-
rer in ein, notfalls darüber Buch zu führen, w ie sie i h r Lex ikon verwende, 
we i l damit die Durchführung  des Gesetzes von den unkontrol l ierbaren 
Behauptungen der Steuerpflichtigen abhänge. Hier sehe man, wohin das 
Gericht käme, wenn es nicht auf das Typische abstellte. 

Der Bundesfinanzhof  lehnt somit, wie auch die Vorinstanzen, die A n -
erkennung als Werbungskosten ab. 

Die Entscheidung verdient, jenseits ihres kontingenten einkommen-
steuerrechtlichen Gehalts, Aufmerksamkeit  wegen der Methode der 
Rechtsfindung: Der Sachverhalt, den der Antragsteller vorgetragen hat, 
deckt sich nicht mi t dem, der die Grundlage der Entscheidung abgibt. 

1 BFH,  U. V. 5. 7.1957, E 65, 246 - 250. 
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Der dargestellte konkrete Fal l ist zum „üblichen" Fal l weitergebildet, 
der individuelle Steuerpflichtige zum „Normalmenschen" stilisiert wor-
den — nach den Vorstellungen, die der Richter über das hat, was „nor-
mal" ist. Der Bundesfinanzhof  hat erst gar nicht versucht, den gordi-
schen Knoten singulärer Daseinsverwicklungen in umständlichem Ver-
fahren zu entwirren, sondern hat ihn mit dem Schwertstreich einer 
Unterstellung zerschnitten: daß ein Normalfall  vorliege. — Während 
die Feststellungen über die tatbestandlichen Voraussetzungen sich in 
den Abstraktionen des „Üblichen" bewegen, w i rk t die Rechtsfolge auf 
den individuellen Steuerschuldner zurück und bestimmt das konkrete 
Maß seiner Leistungspflicht. 

Dieser Entscheidungsvorgang hat Methode: die  typisierende  Betrach-
tungsweise 2. Der Oberste Finanzgerichtshof hat ihren Inhalt auf die 
bündige Formel gebracht: Der Grundgedanke der Gleichmäßigkeit und 
Einfachheit der Besteuerung mache es in bestimmtem Umfang notwen-
dig, „von der an sich gebotenen Berücksichtigung sämtlicher im einzel-
nen Falle gegebenen Umstände" abzusehen. „Eine individuelle Behand-
lung jedes einzelnen Falles würde, wenn jeweils alle Einwendungen zu 
berücksichtigen wären, zu Ergebnissen führen, die für die Steuerpflichti-
gen, i n ihrer Gesamtheit betrachtet, und für die Verwaltung nicht trag-
bar sind. Deshalb erscheint es geboten, für die Besteuerung Fälle, die 
im großen und ganzen gleich gelagert sind, ihrer Besonderheit im ein-
zelnen zu entkleiden und nach ihren wesentlichen Merkmalen zusam-
menzufassen und für die Besteuerung gleich zu behandeln3." 

Die typisierende Gesetzesanwendung hebt sich damit von der indiv i-
duellen ab, die, wie der Oberste Finanzgerichtshof einräumt, „an sich" 
geboten wäre. Individuel l ist die schulgerechte Subsumtion: die Anwen-
dung des Gesetzes in seiner Allgemeinheit auf den Lebensfall in seiner 
Individualität. I m typisierenden Verfahren  dagegen tr i f f t  das Gesetz 
nicht auf den realen Fal l — „das Lexikon der Lehrerin X " —, sondern 
auf einen abstrahierten Fal l — „das Lexikon des typischen Beziehers 
von Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit". — Der Rechtsanwen-
der schiebt zwischen das Gesetz und die Realität die Schablone des 
Typus. Er erleichtert sich die Feststellung der Tatsachen dadurch, daß er 

2 I n der Praxis wie i n der L i teratur tauchen auch die synonymen Begriffe 
„typische  Betrachtungsweise"  und „Typentheorie"  auf. Diese werden hier 
vermieden. Der Ausdruck „typische" Betrachtungsweise leistet dem Mißver-
ständnis Vorschub, es handele sich u m eine Methode, die entweder exklusiv 
i m Steuerrecht gehandhabt werde oder die doch unter den i m Steuerrecht prak-
t izierten Methoden dominiere. — Der Ausdruck Typen-„Theorie" greift  zu 
hoch, we i l es sich in der Sache u m eine praktische Verwaltungstechnik, nicht 
aber um ein wissenschaftliches System handelt. 

3 OFH,  U. v. 25. 8. 1950, BayFMBl. 1950, 457 f. (Nr. 181) — zur steuerrecht-
lichen Behandlung der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit , insbesondere 
der Beamten und Angestellten. 
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die Erscheinungen der Wirkl ichkeit über einen Leisten schlägt — dessen 
Format er selbst festlegt. Der Einfachheit der Besteuerung wegen w i rd 
die Kompliziertheit der Lebensverhältnisse geleugnet. Um eine gleich-
mäßige Belastung zu verwirklichen, werden unterschiedliche Lebens-
sachverhalte gleichbehandelt, obwohl das Gesetz Unterscheidung ge-
bietet. — Zusammenfassend läßt sich die typisierende Methode dahin 
kennzeichnen, daß der Gesetzanwender bewußt davon absieht, das 
Differenzierungspotential  der Norm auszuschöpfen, um den Gesetzes-
vollzug zu vereinfachen. 

I I . 

Die schematische Methode, die sich in der Finanzrechtsprechung findet, 
hat ihren Ursprung in der Verwaltung. Ihr eigentliches Feld ist das 
Massenverfahren.  Vielzahl, Gleichförmigkeit,  Bagatellcharakter und 
Eilbedürftigkeit  der Fälle legen standardisierte, rationelle Bearbeitung 
nahe: Massenabfertigung. Vordergründig gesehen, erscheint die typisie-
rende Methode geradezu als der theoretische Uberbau behördlicher 
Bequemlichkeiten und juristischer Halbheiten; als Rechtfertigung des 
zähen Hängens am Vertrauen und als Abwehr al l des Ungewohnten, das 
die Routine, mi th in die Entscheidungssicherheit, gefährden könnte; als 
Paraphrase über die ehrwürdigen Defensivmaximen der Verwaltung: 
„Da könnte ja jeder kommen." „Wo kämen w i r hin, w e n n . . I n der 
Typisierung t r i t t systemhafte Inkongruenz zwischen Verwaltungsnorm 
und Verwaltungswirklichkeit zu Tage. Praktikabil i tät streitet wider 
Legalität. Die Typisierung ist Ärgernis rechtsstaatlicher Verwaltung — 
und gleichzeitig ein Instrument ihrer Wirksamkeit. Ihr Standort scheint 
das Niemandsland zwischen Verwaltungsrecht und Verwaltungsunrecht 
zu sein, ihr Wesen: „brauchbare I l legali tät"4 . 

Die Dogmatik des Allgemeinen Verwaltungsrechts hat diesem Phäno-
men bislang wenig Beachtung gewidmet. Ein Grund mag darin liegen, 
daß rechtswissenschaftlicher  Ehrgeiz leichter von den Subtil itäten der 
Obergerichte als von den Simplifikationen der Inspektorenverwaltung 
angezogen wird. Vor allem ist das Verwaltungsrecht nach herkömmlicher 
Doktr in im wesentlichen Verwaltungsgerichtsrecht, und als solches fixiert 
auf die Richtigkeitskontrolle der einzelnen Verwaltungsakte. Verwaltung 
stellt sich dar als System der Normkonkretisierung in der Sphäre des rei-
nen Sollens. Aus dieser führt  keine Brücke in das Reich des empirischen 
Seins und damit zur Verwaltung als realer Organisation von Arbeits-
abläufen mi t praktischen Bedürfnissen und begrenzter Kapazität. Auf 
dieser Ebene aber entspringen die vitalen Verwaltungsinteressen, die sich 
in der Typisierung Ausdruck verschafft  haben. Wer Verwaltung allein von 

4 Zur Kategorie und Bedeutung der „brauchbaren I l legal i tät" : Luhmann, 
Funkt ionen und Folgen formaler  Organisation, 1964, S. 304 - 314. 

2 Isensee 


